
— hier die Ehefrau  — im Interesse der aus der Ehe her
vorgegangenen minderjährigen Kinder an der Ehe 
festhalten will und deshalb einer Scheidung der Ehe 
ausdrücklich widersprochen hat.

DOKUMENT 246

U rteil des K reisgerichts Tangerm ünde
vom 26. Ja n u a r 1955 

— 3 R a 1/55 —

§ 48 EheG.

Befindet sich die E hefrau  in Lebensverhältnissen, die 
ih r und den m inderjährigen Kindern die g rößte E n t
w icklungsm öglichkeiten gew ährleisten, so is t die A uf
rech terhaltung  ih rer unheilbar zerrü tte ten  Ehe weder 
sittlich gerechtfertig t, noch lieg t sie im w ohlverstan
denen In teresse der Kinder.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
W ie aus dem U rteil 3 R a 33/53 ersichtlich ist, und die 
Beweisaufnahm e durch Parteienvernehm ung ergeben 
hat, leben die P arte ien  seit fa s t 4 Jah ren  getrennt. Der 
K läger h a t sich zu dieser Zeit einer anderen F ra u  zu
gew andt und is t zu dieser gezogen. E r un te rhä lt zu ihr 
schon seit Jah ren  ehebrecherische Beziehungen. Der 
K läger h a t sich seit seinem Fortzuge weder um seine 
F ra u  noch seine K inder w eiter geküm m ert. Durch 
U nterhaltsk lage m ußte er zur U nterhaltszahlung ange
halten  werden. D er pflichtvergessene V ater kennt sein 
je tz t über drei Ja h re  altes Kind F red überhaupt nicht, 
da er bei dessen G eburt schon von seiner F rau  ge
tren n t lebte. A ußer der durch U rteil erzwungenen 
U nterhaltsle istung  an seine K inder küm m ert der K läger 
sich um  diese überhaupt nicht. E r  h a t som it durch sein 
grobehewidriges V erhalten die Ehe der P arte ien  völlig 
und unheilbar ze rrü tte t.
D as G ericht h a tte  nun zu prüfen, ob der von der Be
k lag ten  § 48 Abs. 2 und 3 EheG, erhobene W iderspruch 
zu beachten w ar.
Die B eklagte ist G enossenschaftsbäuerin. Sie is t 37 Jah re  
alt. Die LPG g ib t ihr g röß te  Entw icklungsm öglich
keiten. Durch Trennung des Ehebandes m it ihrem  M ann 
en tsteh t fü r  sie persönlich keine Schädigung; durch die 
Scheidung w ird auch die rechtliche Stellung der Be
klagten, die sich aus dem G rundsatz der Gleichberech
tigung  von M ann und F ra u  ergibt, in  keiner H insicht be
ein trächtig t. F ü r  die K inder der P arte ien  besteh t auch 
kein In teresse an  der E rha ltung  dieser Ehe. Ih r  V ater 
küm m ert sich schon fa s t 4 Ja h re  n icht m ehr um  seine 
Kinder. Sie sind ihm dem nach völlig entfrem det. Das 
jüngste Kind kennt er g a r nicht. Die E rziehung der 
K inder durch ihre M utter als fortschrittliche, fleißige 
und arbeitsam e F ra u  ist gew ährleistet. D as A ufrecht
erhalten  dieses Ehebandes durch Abweisung der Klage 
h a t also weder fü r  die E hefrau  noch fü r  die Kinder 
irgendwelches Interesse. Diese Ehe h a t ihren  Sinn fü r 
die Eheleute, fü r  die K inder und fü r  unsere Gesellschaft 
verloren. N ur gesunde Ehen können die Grundlage 
unseres S taates bilden. Z errü tte te  Ehen sind eine die 
W eiterentw icklung der E hepartner und jede Lebens
freude unterbindende Fessel fü r  diese. Die B eklagte h a t 
in  ihrem  Beruf gu te Entw icklungsm öglichkeiten fü r  sich 
und ihre Kinder. Die A ufrechterhaltung des Ehebandes 
kann  diese in keinem  Falle begünstigen.
Das G ericht h a t daher un te r den gegebenen U m stän
den den W iderspruch der B eklagten als n icht beacht
lich angesehen und die Ehe der P arte ien  gem äß § 48 
EheG, ohne Schuldausspruch geschieden.

Quelle: „N EU E JUSTIZ" N r. 11/55, S. 349 f.

„Republikflucht" als Scheidungsgrund

Sieht sich einer der Ehegatten auf Grund des wachsen
den politischen Druckes gezwungen, die Sowjetzone zu 
verlassen, so kann der zurückgebliebene Ehegatte allein 
durch sein Vorbringen, der Betreffende sei „republik
flüchtig“ geworden, eine Trennung der Ehe erreichen. 
„Republikflucht“ ste llt nach Auffassung der sow jet
zonalen Gerichte ein „leichtfertiges, den moralischen 
Anschauungen der W erktätigen widersprechendes Ver
halten“ dar. Einer Aufforderung des geflüchteten Ehe
gatten, die in der Sowjetzone zurückgebliebene Familie 
möge in die Bundesrepublik nachfolgen, wird grund
sätzlich keine ihn von dem Vorwurf des böswilligen Ver- 
lassens entlastende Bedeutung beigemessen.

DOKUMENT 247

U rteil des K reisgerichts A ltentreptow
vom 24. A ugust 1956 

—  R a 24/56 —

Die K am m er h a t fü r R echt erkannt:
Die Ehe der P arte ien  w ird geschieden.

Z u m  T a t b e s t a n d :
Die P arteien  haben 1953 die Ehe geschlossen. Beide 
P arte ien  sind deutsche S taatsangehörige. Die K lägerin 
ist 25 Ja h re  und der V erklagte 22 Ja h re  alt. Aus der 
Ehe ist ein Kind, geb. am  13. Septem ber 1954, hervorge
gangen.
Die K lägerin trä g t  vor, von Beginn an sei die Ehe 
noch nie glücklich gewesen. D er V erklagte sei im m er 
sehr spä t nach H ause gekommen, w orunter die eheliche 
Gem einschaft gelitten  habe. E r habe dann im m er die 
Ausrede gebraucht, er m üsse Ü berstunden machen, 
jedoch sei dieses n icht w ah r gewesen. E s sei häufig 
S tre it zwischen ihnen gewesen. Am 6. O ktober 1955 
habe der V erklagte die eheliche Gem einschaft aufge
hoben und sei zunächst zu seiner Schwester nach D res
den gefahren, von wo aus er ih r noch 100,—  DM ge
schickt habe. W eiter habe sie von ihm keinen U nter
halt erhalten. Von Dresden aus sei der V erklagte 
republikflüchtig geworden und habe von der Bundes
republik aus der K lägerin das Ansinnen gestellt, daß  
sie ihm folgen solle. Die K lägerin habe jedoch hier ihre 
W ohnung und ihre Angehörigen, so daß sie nicht be
re it sei, dem V erklagten  in eine ungewisse Zukunft zu 
folgen. D er V erklagte sei außerdem  ein sehr schlechter 
und langsam er A rbeiter gewesen, so daß er bereits 
im m er nach kurzer Zeit aus seinen A rbeitsstellen ent
lassen worden sei.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Feststellungen der Zivilkam m er haben ergeben, daß 
der V erklagte die K lägerin böswillig verlassen und sich 
um  den U n terha lt seines Kindes n icht geküm m ert hat. 
Der V erklagte h a t auf die K lageschrift der K lägerin 
überhaupt n icht gean tw ortet und is t auch nicht zur 
H auptverhandlung erschienen. Gern. § 3 der Ehever
fahrensordnung h a t die Zivilkam m er von einer vorbe
reitenden V erhandlung A bstand genom men und das 
Scheidungsverfahren sofort durchgeführt. Auf Grund 
der Vernehm ung der K lägerin is t festgeste llt worden, 
daß der V erklagte sehr wenig eheliche Gesinnung ge
zeig t hat. W enn zwei Menschen eine Ehe eingehen, so 
m üssen sie sich darüber im k laren  sein, daß einer fü r  
den anderen da sein muß, und daß vor allen Dingen der 
M ann sein evtl, vorher geführtes Junggesellenleben end
gültig  aufgeben m uß. Die Ehe ist eine Gem einschaft
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